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Syſtematiſches Inhaltsverzeichniß .

A. Conſtatirung und Erhebung .

Die Conſumtionsabgabe vom Wein zerfaͤllt in die Acciſe
und in das Ohmgeld . Der Acciſe ſind die Weineinlagen
der Wirthe und Conſumenten , dem Ohmgeld die Weinein⸗
lagen der Wirthe unterworfen . Frei ſind nach den naͤheren
Beſtimmungen der Accisgeſetze die Weineinlagen der Wein⸗
produzenten und Weinhändler . Ueber den Gegenſtand der

Abgabe , die Bedingungen der Abgabenpflicht , die Groͤße der

Abgabe , den Ort und die Art der Entrichtung derſelben ,
endlich in Hinſicht auf die dabei in Betracht kommenden
Beſtimmungen uͤber den Verkauf des abgabepflichtigen Ge⸗
genſtandes gelten die folgenden Vorſchriften :

Nro . Seite
I . Gegenſtand der Abgabe :

1 ) 1) Gegenſtand der Abgabe iſt der Trauben - und 1
37% Obſtweinn en en ao ENAR E, | 32

29) ) Obſtwein der erkauft oder aus erkauften Obſt
46 ] erzeugt iſt , muß veraccist werden . Wird er mit

Waſſer vermiſcht , ſo findet doch keine Acciſeminde⸗
rung ſtatt . Ueberhaupt wird die Aceiſe vom Obſt⸗
wein ganz nach jenen Geſetzen und Verordnungen ,
die fuͤr die Acciſe vom Traubenwein gegeben ſind, ( 22
entrichtet 1 EIR 4 - Cao

3) Wer Traubenwein oder Obſtwein erkauft , um
Eſſig daraus zu bereiten , hat die Weinacciſe da⸗
von zu bezahlen , + R IERS , es e A

5 4) Leiern oder Haustrunk , welcher in der Art er⸗
zeugt wird , daß man die nicht ſcharf ausgepreß⸗
ten Trauben dann , wenn der Moſt abgelaufen
iſt , mit Waſſer vermiſcht und neuerdings auspreßt ,
ift accisfrei 4 ý : ę x 3 8

47 / 5) Wein , der gegen Entrichtung des tarifmaͤßigen
500 Eingangszolles aus dem Ausland , aus Lagerhaͤu⸗

ſern oder Tranſitweinlagern bezogen wird , iſt der
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Nro . Seite

Acciſe - und reſp . der Ohmgeldabgabe nicht un⸗

terworfen , die er ſonſt bei der erſten , auf die

Verzollung folgenden Einkellerung im geeigneten
Falle zu erlegen gehabt haͤtte. Dieſe Befreiung
iſt durch Nachweiſung der Verzollung zu erwir⸗

ken . Auf weißen Schweizerbodenſeewein , der

gegen ermaͤßigten Zoll eingeht , auch auf die gegen
ermaͤßigten Zoll eingehenden mouſirenden Neu⸗

chateler Weine findet dieſe Beſtimmung keine 49

Anwendung - $ ERR : + . (58

II . Bedingung der Abgabepflicht :

1 1) Die Acciſe vom Wein ( Trauben⸗ und Obſtwein )
wird entrichtet , wenn nicht ſowohl deſſen weite⸗
rer Verkauf im Großen , als deſſen Beſtimmung
zur wirklichen Conſumtion zunaͤchſt zu vermuthen
iſt . Daher unterliegen der Acciſe die Weineinlagen
u) des Wirthes , welcher den Wein en detail

verzapft ;
p) des Conſumenten , ſofern er den Wein nicht

vom Wirth , ſondern vom Weinhaͤndler oder

anderswoher bezieht und zur Selbſtconſumtion
einlegt . Dieſe Beſtimmung wird bei allen , die

nicht als Weinhaͤndler in dem Gewerbsſteuer⸗
kataſter ſtehen , vermuthett ũ1

30 2) Fuͤr Wein „ en detail von Wirthen erkauft , iſt
keine Acciſe weiter au bezahlen , s se Saala

113 ) Weinproducenten koͤnnen ihre ſelbſt erzeugten
3J Weine , ſie moͤgen von eigenthuͤmlichen oder ge⸗
8. pachteten Grundſtuͤcken herruͤhren , accisfrei ein⸗

9, kellern , ſoweit es nicht in Wirthſchaftskeller ge⸗
20/ ſchieht . Von ihrer Conſumtion an ſolchen Weinen
2 haben ſie keine Acciſe zu entrichten , wenn ſie nicht

Weinhaͤndler ſind . Kaufen ſie aber andere Weine ,
ſo haben ſie bei der Einlage die Acciſe zu bezahlen .
Weine aus ſelbſt gebauten Dienſtreben , auch Zehnt⸗
und andere Gefaͤllweine werden den ſelbſt erzeug⸗
ten Weinen von eigenthuͤmlichen oder gepachteten

Grundſtuͤcken gleich geachtet . Wer dagegen Trau⸗
ben am Stock erkauft , hat von dem hieraus : gez
wonnenen Wein die Acciſe zu entrichten . Aus⸗(“( 2

länder , welche im Inlande Reben beſitzen , ſindſ 8
in Anſehung der produzirten Weine wetge fies 11
im Ort der Erzeugung einlegen , als Weinpro⸗17
duzenten zu behandeln PCI

b
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16

37

4
48

180

V

4) Steigerer und Paͤchter von Zehnt - und anderen
Weingefällen treten in die Rechte des Gefaͤllbe⸗
ziehers ein , und ſind ſomit auch accisfrei , wenn
ſie es anders in ihrer Eigenſchaft als Produ⸗
zenten ſind . š ý $ A dakna 5

5) Wenn Reben um die Haͤlfte oder den dritten
Theil des Ertrags gebaut werden , und der Ge⸗
faͤllbezieher dem Theilbauer oder dieſer dem Erſte⸗
ren ſeinen Antheil abkauft , ſo tritt fuͤr den alſo
erworbenen Theil die Accispflicht ein

6) Ebenſo iſt , wenn der Baulohn nicht in Natur —
ſondern in Geld beſtimmt wird , der Baumann
aber ſtatt des in Geld ſtipulirten Baulohns ſol⸗
chen in Natur vom Herbſterzeugniß nimmt , er<
hiefuͤr die Acciſe ſchuldig apg ;

7 ) VonWeinen , welche an Verrechnungen , Com⸗
munen , Stiftungen und Privatperſonen zur Til⸗
gung ande rer Gefaͤllſchuldigkeiten gegeben wer⸗
den , iſt die Aeciſe zu entrichten . Wenn aber
Gemeinden von den Ortsbuͤrgern Weine zur
Tilgung von Gemeindsſchulden einziehen und zu⸗
gleich zu dem obengedachten Zweck wieder abge⸗
ben , wird dieſer Wein nur von dem beziehenden
Kaͤufer ober Glaͤubiger der Gemeinde veraccist

8) Weine , welche Weinproduzenten aus eigenthuͤm⸗
lichen oder gepachteten Reben in anderen inlaͤn⸗

diſchen Gemarkungen , als jenek ihres Wohnorts
erzeugt haben , duͤrfen auch im Wohnorte accis⸗
frei eingekellert werden , wenn ſie im Herbſte
unmittelbar aus den Reben oder von der Kelter
dahin gebracht werden

90) Inländer zahlen , im Falle ſie nicht Weinhaͤnd⸗
ler ſind , von dem Weine , den ſie aus eigenen ,
im Auslande gelegenen Reben gewinnen und im
Inlande einkellern , die Acciſe ; es ſey denn , daß

die ausläͤndiſche Gmarkung , in der ſich die Reben
befinden , an die Gemarkung des inlaͤndiſchen

Wohnorts , in welchem die Einkellerung erfolgt ,
anſtoͤßt , und die Einfuhr unmittelbar aus den
Reben oder von der Kelter weg ſtatt findet -~

TÌ 10) Rheinſchiffer zahlen von dem zur Conſumtion
eingeſchifften Wein dann , wenn ſie auſſer Landes
fahren , keine Acciſe , wohl aber in dem Falle ,

Seite
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wenn ſie nur aus einem Hafen des Landes in
andere inlaͤndiſche Häfen fahren ;

1) 11) Wirthe muͤſſen von allen Weinen , welche ſie
erkauft , ererbt , ſelbſt erzeugt oder auf ſonſt eine

i4 Weiſe an ſich gebracht haben , bei der Einlage
in den Wirthſchaftskeller die Acciſe und das Ohm⸗
geld bezahlen , auch wenn ſie ein Weinhandlungs⸗
patent auf ihren Wirthſchaftskeller erhalten ha⸗
ben . Dieſes trifft auch die Obſtweine

2 ) 0 Ausnahmsweiſe brauchen die Wirthe von neuen
40} Weinèn ; die fie von Anfang der Weintefe bis

Weihnachten einlegen , das Ohmgeld nicht gleich
bei der Einlage zu entrichten . Es ſind ihnen
hiezu vielmehr zwei Termine , 1. Februar und |
1. April , zugeſtanden . $ $ ES

1) 13) Traiteurs , d. h. ſolche , welche einen oͤffentli⸗
chen Koſttiſch balten , ſind dem Ohmgeld gleich⸗

o falls unterworfen .
Wo Buͤrger , Corporationen und Verrechnun⸗

gen das Recht haben , ihren eigenen Erwachs⸗
oder ihre Gefaͤllweine maaßweiſe zu verzapfen ,
muß , ſobald von dieſem Rechte Gebrauch gemacht
werden will , Acciſe und Ohmgeld entrichtet wer⸗
den . Bleibt nach Beendigung des Ausſchankes
von dem hiezu beſtimmten Wein im Keller uͤbrig,
ſo wird von dieſem Reſte das Ohmgeld ruͤckver⸗

guͤtet , aber nicht die Acciſ ati e l

1} 14 Tritt ein Erbe eines Wirths deſſen Wirthſchaft
7f an , fó hateryon den bereits veraccisten Weinen ,

welche ihm vermoͤge Erbſchaftsrecht zufallen , keine

Accife zu entrichten , wohl aber von den uͤber⸗
nommenen Erbſchaftsantheilen der Miterben . Iſt
er alleiniger Erbe , ſo wird das Ohmgeld nicht
von neuem entrichtet . Im andern Fall hat er
das Ohmgeld von dem uͤbernommenen und er⸗
erbten Wein zu bezahlen und die Erbmaſſe er⸗
haͤlt das Ohmgeld ruͤckverguͤtett ->

35) 15) Nicht nur ber Wirth , ſondern auch jeder Dritte ,

360
der Wein in einen innerhalb eines Wirthſchafts⸗

67 ) gebåudes gelegenen Keller lagert , ift ſchuldig , da⸗
fuͤr Acciſe und Ohmgeld zu bezahlen ; doch kann
den in Wirthshaͤuſern zur Miethe wohnenden
Conſumenten die ohmgeldfreie Einlage eines ihren
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Wro. f „
Conſumtion angemeſſenen Weinquantums in einen í 99
vom Wirthſchaftskeller gehoͤrig abgeſonderten ] 30
Keller bewilligt werden à 4 4 1A 75

11 16) Weder fuͤr den Weinabgang noch fuͤr den Haus⸗
gebrauch der Wirthe findet ein Nachlaß oder eine
Ruͤckverguͤtung der Acciſe und des Ohmgelds ſtatt 12

U Die Grope der Acciſe und des Ohm⸗
gelds vom Wein richtet ſich nach fol⸗

genden Beſtimmungen :

37) ) Die Acciſe betraͤgt 4 kr . von jedem Gulden des
39 | - Werths - des Weines , vom Obſtwein ohne Ruͤck⸗

ſicht auf den Werth ⸗kr . von der Maaß und
vom Wein in Bouteillen 3 kr . von der Bouteille .

Das Ohmgeld beſteht in 1 kr . von der Maaß
bei Weinen bis zu 250, fl , Werth vom Fuber .
Von Weinen ; deren Werth 250 fl . vom Fuder

| uͤberſteigt , beim Obſtwein und bei den Bouteillen⸗
$ weinen wird eben ſoviel an Ohmgeld erhoben ,
: aals die Acciſe betraͤgt .

Der Berechnung der Acciſe wird der Werth
des Weins am Orte der Abfaſſung deſſelben zu
Grunde gelegt , wenn dieſer Ort im Lande be⸗
findlich , und wo dieſes nicht der Fall iſt , der
Werth am Orte der Einlage . Es muß daher
den Weinen vom Auslande der Betrag der Trans⸗
portkoſten beigeſchlagen werden .

Beſoldungs - und Competenzweine aller Art
werden nach der allgemeinen Regel verſteuert .

Wo Acciſe zu erheben iſt , ohne daß der Werth
des Weines ausgemittelt werden kann , wird der
Accisberechnung der Preis von 175 fl . vom Fuder31
zu Grunde gelegt . : i 4 £ a | 34

K 1 2) Bei austándifhen Weinen hat der Bezieher den
Werth am Einlagsorte zu fatiren , bei inlaͤndiſchen
muß der Preis am Abfaſſungsorte durch den

Steuererheber ( Acciſor ) dieſes Orts beſtaͤtigt
werden . Glaubt der Acciſor im erſteren Falle ,
daß die angegebenen Preiſe zu nieder ſeyen , ſo ſteht
ihm frei , den Wein gegen Bezahlung des hoͤch⸗

ſten Preiſes der Klaſſe, in welche der Wein nach
§. 18 der Accisordnung gehoͤrt hatte und weitere
10 % an ſich zu ziehen oder nach Umſtaͤnden fuͤr
das Steuerärar zu erſtehen

_r
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Nro: Seite
13 3 ) Wenn Weine vor der Kelterung mit den Tre⸗

ftern eingelegt werben , -fo find 3 Dbm Srefter -
wein gleich 2 Ohm hellen Weines anzurechnen

23 4) Wo geſtoßene Trauben in Keller eingelegt wer⸗
den , ift bie Reduction vom Trubeich in Helleich
vorzunehmen é 2 t à; .

27 5) Bei gefeltertem Wein findet Fein Abzug fúr
Trubeich ſtatt y 8

24) 6) Wenn Weine auf Weinfhlag getauft werden ,
26) muß die Veracciſung demungeachtet gleich bei

der Einlage geſchehen , und iſt die Abgabe ent⸗
weder nach dem Preis von ſchon geſchehenen
Kaͤufen , oder wo dieſe mangeln nach der Schaͤtz⸗
ung des Weinwerths durch das Ortsgericht , wo
der Wein gekauft worden, zu berechnen .

IV . Ort und Art der Entrichtung der
Abgabe .

A 1) Der Wein wird nur da veraccist und ver⸗
31“ ohmgeldet , wo er eingelegt wird , und zwar vor

der Einlage . Wird der Wein im Orte der Ein⸗

13

19

21

20
21

kellerung ſelbſt abgefaßt , fo find die Abgaben | 15
noch vor der Abfaſſung zu entrichten

4 w
ſtellt , ſo iſt Acciſe und Ohmgeld an jenen Acciſor
zu bezahlen , in deſſen Bezirk der Wein eingekel⸗
lert wird 3 + + s .

1 3) Wenn ein Selbſtronſument feinen Wein in
den Keller eines Dritten legt , oder wenn mehrere
Conſumenten in einem Hauſe in dem naͤmlichen
Keller Wein haben , muß jeder derſelben dem Mc-
ciſor die ihm gehoͤrige Quantitaͤt angeben , und
keiner darf anderen Wein verkaufen , oder ſonſt
uͤbertragen , ohne daß der Uebernehmer zuvor
Acciſe bezahlt . Ebenſo kein Weinhaͤndler dem
bei ihm wohnenden Conſumenten n 4

1) ). Hat : Jemand — Weinhåndler ausgenommen —
44, an gwei Drten des : Landes Keller , ſo darf er
52) ſeinen bereits veraccisten Wein von einem Orte

in den andern bringen , ohne nochmals Acciſe zu
bezahlen .

Bei Wohnortsveraͤnderungen darf der Wein⸗
eigenthuͤmer ſeinen Wein , habe er ihn als Pro⸗

2) Sind in einem Ort mehrere Aeciſoren ange⸗

23
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34
38

49
51

43

IX

duzent accisfrei oder als Käufer veraccist einge⸗
legt , in ſeinem neuen Wohnort accisfrei einkel⸗
lern . Dieſes wird auch bei momentanen Wohn⸗
ortsveraͤnderungen geſtattet
5) Wirthe in Weinorten , welche zur Herbſtzei
neuen , ſelbſt produzirten oder erkauften Wein
aus der Gemarkung ihres Wohnorts oder aus
einer unmittelbar angrenzenden Gemarkung be⸗
ziehen , brauchen erſt am Abend das den Tag uͤber
eingelegte Zuantum dem Steuererheber anzuzei⸗
gen und zu veracciſen . Hinſichtlich des Ohm⸗

8 — *

geldes verbleibt es bei den Beſtimmungen der
Ohmgeldsordnung .

Der Preis des eingelegten Weines wird nachder Deklaration des Kaͤufers wie bei erkauften
fremden Weinen beſtimmt s

6) Wenn Wein in Nuantitåten unter 30 Maaf
oder 25 Bouteillen aus dem Auslande koͤmmt
und nicht von Reiſenden oder von Perſonen , die
inlaͤndiſche Baͤder beſuchen , fuͤr ihr eigenes Be⸗PEN
duͤrfniß eingebracht wird , fo. ift hievon Acciſe und

Seite

26
34

Ohmgeld , und zwar gleich an der Grenze , zu
erheben , infowett niht der Wein úber die Zoll⸗graͤnze eingeht und dort dem tarifmäßigen
Zolle unterliegt , mithin bei der erſten Einkelle⸗

rung im Lande accis⸗ und ohmgeldfrei iſt .
Die Abgaben⸗Entrichtung geſchieht beim Ein⸗

gang uͤber die Zollgrenze an das Zollamt , beim
Eingang aus Vereinsſtaaten mit der Fahrpoſtan das Poſtamt am Beſtimmungsort , bei ande⸗
rem Eingang aus Vereinsſtaaten an den Steuer⸗
erheber des erſten , auf dem Transporte beruͤhrt
werdenden bad . Ortes

7) Wirthen , welche iſolirt wohnen , kann ſtatt der
gewoͤhnlichen Weiſe der Abgaben⸗Entrichtung ein
jaͤhrliches Accis⸗ und Ohmgelds - Averſum bewil⸗
ligt werden . Dieſes wird in der Regel nach dem
Durchſchnitt der Zahlungen zweier vorhergehen -
den Jahre regulirt und in Quartalterminen be⸗
zahlt . Beim Anfang und nach Ablauf der Aver -
ſalzeit findet eine Weinaufnahme ſtatt . Der
Ueberſchuß des Vorraths beim Aufhoͤren des Aver⸗
ſums muß verohmgeldet und nach einem Preis
von 175 fl , vom Fuder veraceist werden . Der
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45

41

53

X.

Seite
Wirth muß von allen Weineinlagen und Abfaſ —
ſungen den Acciſor benachrichtigen . Es kann
das Averſum nach Ablauf jeden Jahrs aufgekuͤn —
det , wegen Geſetzaͤnderung jederzeit aufgehoben ,

auch von Seite der Steuerbehoͤrde wegen Nicht⸗
erfuͤllung der

Accorbspeoinaumgen
jederzeit wider⸗

rufen werden , X : $ F

V. Vorſchriften über den Weinverkauf :

1 ) Der Weinverkauf im Großen , welcher Jeder⸗
mann freiſteht , darf nicht unter 25 Maaß be⸗
tragen ; nur bei Weinen , von welchen das Fuder
uͤber 250fl . koſtet , duͤrfen 17½ Stuͤtzen , aber
nicht weniger , und bei Weinen in Bouteillen nicht
unter 24 Bouteillen verkauft werden A %

2) Die patentiſirten Weinhaͤndler , welche mit frem⸗
ben feinen Weinen handeln , und dieſelben bou —
teillenweiſe verkaufen wollen , haben ſich um die
Erlaubniß an das Amt zu wenden . Erhalten
ſie dieſelbe , ſo wird der Vorrath aufgenommen ,
und ſie muͤſſen von den Weinen , wenn ſie ſolche
in Faͤſſern oder Bouteillen einlegen , die Acciſe
und das Ohmgeld bezahlen ; es wird aber ſodann
beim weitern bouteillenweiſen Verkauf keine Ab⸗
gabe mehr entrichtet 3 ; % A ;

3) Dieſe Weine dürfen , nur in patentiſirte Kel⸗
ler gelegt werden . Will daher ein Weinhaͤnd⸗
ler zugleich im Großen und im Kleinen mit ſol⸗
chen Weinen handeln , ſo darf er die fuͤr den
Großhandel beſtimmten Weine nur dann accis⸗
und ohmgeldfrei einlegen , wenn dies nicht in
den naͤmlichen , ſondern in einen andern Poentkeller geſchieht 8

4) Wenn ein Weinhaͤndler ia zum Verkauf im
Kleinen berechtigt iſt , ſo wird doch erlaubt ,

Weinproben in das Ausland in beliebiger Quan⸗

titaͤt/ unter gehoͤriger Controle im Inland ,
in einzelnen halben oder

ganan Flaſchen zu ver⸗
fenden $ č ' —

5) Weipproduzenten, eton Erwachs unter 52
Maaß betraͤgt , duͤrfen dieſen in der PIREdemungeachtet ungehindert verkaufen $

47

41

61
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B. Ausnahmen und Núgvergútungen .
Nro . ; ;

Seite
I. Die Ruͤckver guͤtung der Acciſe und

des Ohmgeldes tritt in folgenden
Faͤllen ein ;

55 ) 1) Wein ein Wirth aus ſeinem Wirthſchaftskeller
56 ] Wein im Großen verkauft , ſo wird ihm das | 64

Ohmgeld ruͤckverguͤtet . AINEET ES 163

60 Das Minimum des Weinverkaufs der Wirthe , in⸗

ſoweit dieſelben eine Ohmgeldsverguͤtung anzu⸗
ſprechen haben , iſt 3 Stuͤtzen . s : :

62 2) Von Wein , welcher erwieſenermaßen ausgelau⸗
fen iſt , wird das Ohmgeld ruͤckverguͤtet , aber

nicht die Acciſe 8 $ s r .

65 ). Wirthe , welche vermoͤte eines Leibgedinges 3

Stuͤtzen und daruͤber auf einmal aus ihrem Wirth⸗

ſchaftskeller abzugeben haben , koͤnnen hiefuͤr die

Ohmgeldruͤckverguͤtung anſprechen . 3

70 4) Wirthen , welche Eſſig aus Traubenwein berei⸗
ten , wird das Ohmgeld ruͤckverguͤtet und reſp .
die Entrichtung deſſelben erlaſſen , wenn im Bei⸗

ſeyn des Acciſors zu jeder Ohm dieſes Weins
eine halbe Stuͤtze Eſſig und ein halbes Pfund
Sauerteig beigemiſcht wird 4 8

71 5) Wenn aus Wirthſchaftskellern von bereits verz

ſteuertem Weine Zehnt - oder Guͤltwein unter

Zuzug des Acciſors abgegeben wird , ſo kann dem

Abgeber auf Empfangsbeſcheinigung des Zehnt⸗
oder Gültberechtigten die Acciſe und das Ohm⸗
geld rückerſtattet werden . “ < x 79

6) Stirbt ein Wirth , und die Weine bleiben im

Wirthſchaftskeller liegen ( wenn die Wirthſchaft
fortgefuͤhrt wird ) , ſo iſt weder Accis noch Ohm⸗

geld ruͤckzuverguͤten . Wird von den Erben der

ganze Weinvorrath oder ein Theil verkauft ſo
erhaͤlt die Erbmaſſe das Ohmgeld zuruͤck. Wer⸗

den Weine vor Theilung der Erbſchaft an Mit⸗
erben verkauft , welche die Wirthſchaft nicht uͤber⸗

nehmen , ſo erhaͤlt die Erbmaſſe das Ohmgeld
zuruͤck und die kaufenden Erben ſind von noch⸗

maliger Entrichtung der Acciſe befreit -~ 66

58 7) Stellt ein Wirth ſeine Wirthſchaft auf unbe⸗

ſtimmte Zeit ein , ſo wird ihm von ſeinem Wein⸗

71
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vorrath das Ohmgeld ruͤckvergutet, und wenn
er den Ausſchank wieder beginnt , wird er be⸗
handelt , als wenn er eine neue Wirthſchaft an⸗
ſinge . Wird die Wirthſchaft wegen beſonderer
Vorfaͤlle , z. B. wegen Bauweſen , nur auf eine
kurze Zeit eingeſtellt , ſo erfolgt keine Ruͤckver⸗
guͤtung, der Wirth muß auch waͤhrend dieſer Zeitfuͤr die einzulegenden Weine Accis und Ohmgeld
entrichten ; doch iſt ihm fuͤr die Zeit , binnen
welcher die Wirthſchaft ruhte , ein billiger , nachfeiner wahrſcheinlichen Conſumtion zu berechnen⸗der Nachlaß an Ohmgeld gu bewilligen . 68

54/8 ) Wenn Wirthe , welche ein Weinhandlungs⸗59 )

61

patent auf ihren Wirthſchaftskeller erhalten ha⸗ben , im Großen Weine aus dieſem ins Ausland
verkaufen , ſo erhalten ſie nebſt dem Ohmgeld
auch die Acciſe ruͤckberguͤtet. Verkaufen ſie ſolcheWeine an einen Inlaͤnder , fo hat biefer bei der | 63
Einlage keine Acciſe zu entrichten . - t6

9) Wenn din Wirth , der auf feinen Wirthſchafts⸗keller ein Weinhandlungspatent beſitzt , die Wirth⸗
ſchaft ganz aufgibt , ſo wird ihm nebſt dem Ohm⸗geld auch die Aceiſe tůdyergútet à ;

19 46) Wenn ein Wirth aüs ſeinem Wirthſchaftskel⸗

54
500

nicht die Aeciſe

ler Wein in einen beſonderen Patentkeller legt ,ſo wird ihm das Ohmgeld ruͤckverguͤtet, aber

11) Wenn Weine
a) aus gerichtlichen Zwangsverſteigerungen ,
b) aus noch ungetheilter Erbſchaft unter Miterben ,
c) von geiſtlichen und weltlichen Dienern , welchevon einem Lokaldienſt auf einen andern yer -

ſetzt werden , zur Erſparung der Transport⸗koſten , verkauft werden , ſo wird es wie bei Ver⸗
kaͤufen im Großen aus patentiſirten Wirthſchafts⸗kellern gehalten ; jedoch nur alsdann , wenn der
Kaͤufer oder Erbe Weinhaͤndler iſt , oder wennder Verkaͤufer oder Erblaſſer den Wein ſchonveraccist hatte , alfo nicht , wenn derſelbe Wein⸗
produzent war ` A ; i $ $ l oao

63 12) Hat Jemand , eineh Vorrath von veraccistemWein und loͤst hierauf ein Weinhandlungspatent ,ſo findet keine Ruͤckverguͤtung der Acciſe ſtatt . ~iXo
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37 13) Die Ruͤckverguͤtung der Aceiſe beträͤgt fuͤr das

Fuder Traubenwein 6fl . 40 kr . , fuͤr das Fuder

Obſtwein 3 fl . 20 kr, die Ruͤckverguͤtung des

Ohmgelds aber fuͤr das Fuder Traubenwein

13 P 20 kr. und fuͤr das Fuder Obſtwein 3 fl .

20 Ër. ; $ ` < ; 5

100 Die Ruͤckverguͤtung des Ohmgelds kann nur

gegen Vorlage eines nach der Vorſchrift ausge⸗

fertigten Atteſtats erfolgen . Dieſes Atteſtat muß

binnen 2 Monaten , vom Tage ſeiner Ausferti⸗

gung an, vorgelegt werden . Nach Verfluß die⸗

ſes Termins wird keine Ruͤckverguͤtung mehr ge⸗

leiſtet . Fuͤr die Ausſtellung des Atteſtats erhaͤlt
der Accifſor von dem Ohmgeldspflichtigen eine

Gebuͤhr von 1 kr . . 3 5 priti y

E

m: In Hinſicht auf die Entrichtung der

i Abgabebeſtehen folgende Ausnahmen :

68 1) Kelterwein iſt von Entrichtung der Acciſe be⸗

freit , wenn der Keller , in welchen ihn der Be⸗

zieher einlegt , kein Wirthſchaftskeller ift - %

69 2) Meß⸗ und Kommunionwein unterliegt der Ac⸗

cisabgabe nicht

67 3) Miethbewohnern in Wirthshaͤuſern kann , wenn

ſie einen vom Wirthskeller abgeſonderten geſchloſ⸗
ſenen Keller haben , fuͤr ein ihrer wahrſcheinli⸗
chen Conſumtion angemeſſenes Weinquantum die

Ohmgeldsbefreiung ertheilt werden . Zu dieſem

Zweck iſt jedesmal die Zahl der Familienglieder
und Dienſtboten anzugeben 5

C. Control - Vorſchriften .

I. Bei Weineinlagen mehrerer Perſonen
in einen und denſelben Keller :

1 1) Legt ein Confument Wein in den Keller eines

Dritten , oder legen mehrere Conſumenten in den

näͤmlichen Keler Wein ein , fo muß jeder derſel⸗

ben die Quantitäͤt , die ihm zugehoͤrt, dem Ac⸗

ciſor angeben $ CEN £ è 4

76 ] 2) Die Weineinlage eines Produzenten in den

771 Keller eines andern Produzenten , beim Mangel

31

—

~Jgi
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Nro :
des Raums oder der Verkaufsgelegenheit , wird
ausnahmsweiſe zur Herbſtzeit geſtattet , jedoch
nur fuͤr den eigenen Erwachs und unter Controle
des Acciſors , der die Faͤſſer zu verſiegeln hat ,
wofuͤr er vom Faß 9 kr. Gebuͤhr von dem Wein -
einleger bezieht X $ 8 8

II . Bei Weintransporten :

38) 1) Aller transportirt werdende Wein , auch der
724 Obſtwein , muß in der Regel von einer Urkunde

101) begleitet ſeyn . Ausgenommen hievon ſind

Seite

85

a) die vonden Produzenten im Herbfte eingefuͤhrt
werdenden , ſelbſt erzeugten Weine , wenn ſie
von der Gemarkung des Wohnorts oder einer
unmittelbar anſtoßenden Gemarkung herruͤhren ;

b) die Weine , welhe Wirthe im Herbfte erft am
Abend zu deklariren und zu veracciſen brau⸗
chen , und welche ſie aus der Gemarkung ih⸗
res Wohnorts , oder einer unmittelbar angreh -
zenden Gemarkung beziehen x ;

80 2) Die den- Transport . begleitende Urëunde ift bei
Weinen , die im Inlande verſendet werden , ent -
weder

das Acciszeichen , oder
der Preisſchein , oder endlich
der Transportſchein 4 a é 4

80) 3) Bei Weinen , welche aus einem Keller in einen
92) andern deſſelben Orts verbracht werden , ift im

Fall die Einlage accisfrei geſchieht , ein Preis⸗
ſchein , ſonſt das Acciszeichen die begleitende Urz

kunde . Im letzteren Fall bedarf es keines Preis⸗
ſcheins , auch wenn ein Ort mehrere Accisbezirke

enthaͤlt > Raa + . . ? >
82 4) Wenn Kaͤufer und Verkaͤufer das im Orte

ſelbſt verkaufte und deßhalb vor der Abfaſſung
zu verſteuernde Quantum vor der Abfaſſung nicht
genau zu beſtimmen wiſſen ; ſo ſoll der Wein
abviſirt , und nach dem Erfund die Abgabe er⸗
legt und das Acciszeichen ausgeſtellt werden .
Ergibt ſich ſodann noch ein Reſt , ſo iſt fuͤrdie⸗
ſen gleichfalls vor der Abfaſſung noch das Accis⸗
zeichen zu löoſen š 4 :

S0) 5) Alle Weine , welche aus einem Ort des Lan⸗
105 , des , der einen eigenen Accisbezirk bildet , in ei⸗

80
123

87
115

91
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nen andern Ort des Landes verſendet werden ,

ſie moͤgen dort verſteuert oder accisfrei eingelegt

werden , muͤſſen mit einem Preisſchein verſehen

ſeyn , den der Acciſor des Ladorts ausſtellt .
Er wird an den Acciſor des Einlageortes ab⸗

gegeben , welcher die angehaͤngte projectirte Be⸗

ſcheinigung ausfuͤllt und dem Transportanten

einhaͤndigt.
Wird der mit Preisſchein verſendete Wein am

Beſtimmungsort von dem Adreſſaten nicht an⸗

genommen , ſo wird er unter dem Siegel des

Acciſors und obrigkeitlicher Aufficht bis zur

weiteren Dispoſition eingelegt . Wird dieſer Wein

an einen andern Ort gefuͤhrt , ſo muß ein neuer | 88

Preisſchein ausgeſtellt werden 1127

80 Weintransporte aus einer landesherrlichen
Kellerei in eine andere , auſſer der Herbſtzeit , muͤſ⸗

ſen mit einem Zeugniß der erſtern verſehen ſeyn 87

751 6) Der Acciſor hat uͤber alle Weine , fuͤr welche

105 Ver Preisſcheine ausſtellt , ein Weinabfaſſungsre⸗

giſter nach vorgeſchriebener Form zu fuͤhren.

Hierin ſind auch diejenigen Weine einzutragen ,

die unter Begleitung von Preisſcheinen im Ort

ſelbſt aus einem Keller in den andern gebracht
werden .

Das Weinabfaſſungsregiſter iſt monatlich ab⸗

zuſchließen , von dem Acciſor zu unterzeichnen ,

und im Original der vorgeſetzten Obereinnehmerei
oder dem Hauptſteueramt vorzulegen . Fuͤr einen

Eintrag in daſſelbe erhaͤlt der Acciſor bei Quan⸗

titäten uber 4 Ohm 4 kr . , unter 4 Ohm 3kr .

Den Eintrag hat er , bei Strafvermeidung , vor

Ausſtellung des Preisſcheins zu machen.
Wo Accisfreiheit eintritt , hat der Aceiſor des

Ladorts , wenn er dieſes bezeugen kann ,
auf dem Preisſchein ſeiner Unterſchrift die Be⸗

merkung beizufuͤgen , daß und warum der Wein
accisfrei zu belaſſen ſey ; wo aber nur der Ac⸗

ciſor des Einlageorts den Grund der Accisfrei⸗

heit mit Ueberzeugung angeben fann , hat es nur { 82

von Letzterem zu geſchehen + ? rG . 127

na 7) Fuͤr inlaͤndiſche Weine , welche in der Abſicht ,

105) Abnehmer zu ſuchen , in andere inläͤndiſcheOrte

gefuͤhrt werden , hat der Acciſor des Ladorts
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87
90, )

XVI

Setteſtatt des Preisſcheins einen Transportſcheinnach Vorſchrift auszuſtellen . Kaͤufer und Preisdes Weines wird darin nicht angegeben .
Wo der Wein abgeſetzt wird , hat der Acciſorauf dem Transportſchein den Namen des Kaͤu⸗

fers und den Kaufpreis , ſowie die Manuals⸗
Nummer , unter welcher der Wein veraccist wurde ,
beizuſetzen . Koͤmmt der Wein in einen Patent⸗
keller , ſo hat er ſtatt der Manuals : Nummer
dieſes mit den Buchſtaben P. K. zu bezeichnen .
Den Fransportſchein muß der Verkaͤufer ſpaͤte⸗ſtens zweimal 24 Stunden nach ſeiner Zuruͤck⸗
kunft dem Acciſor ſeines Wohnorts wieder zu⸗
ſtellen , welcher ſodann in ſeinem Weinverkaufs⸗
regiſter die noch mangelnden Colonnen ausfuͤllt ,und den Transportſchein mit demſelben der Dber -
einnehmerei oder dem Hauptſteueramt aufliefertoder nachſendet .

Bei Zuruͤckkunft eines Transportſcheins hat
ſich der Acciſor zu verlaͤſſigen, ob die Verſteue⸗
rung des verkauften Quantums auf demſelben
gehörig nachgewieſen iſt oder nicht . Im letzte⸗ren Falle hat er der Obereinnehmerei oder dem
Hauptſteueramt ſogleich Anzeige davon zu er⸗

ſtatten .
Die Ausſtellung von Transportſcheinen darfnur an ſolche Transportanten geſchehen, welchean dem Ort , wo der Transportſchein ausgeſtelltwird , ihren Wohnſitz haben { $

8) Der Acciſor des Einlageorts hat die ihm zu⸗
geſtellt werdenden Preisſcheine dann , wenn der
Wein veraccist wird , dem Manual dann aber ,
wenn der Wein accisfrei eingelegt wird , dem
Regiſter uͤber die accisfreien Weineinlagen bei⸗
zuſchließen . Wird der Wein durch einen Trans⸗
portſchein begleitet , der wieder an den Ausſtel⸗
lungsort zuruͤckgeht , ſo iſt dieſes im Accismanual
oder in dem Regiſter uͤber die accisfreien Wein⸗
einlagen unter naͤherer Bezeichnung des Trans⸗
portſcheins zu bemerken x ; £ 5

73) 9) Bur Controle der einz , aus - unb durchgehen⸗87
111
112
113

den Weine ſind nachſtehende Vorſchriften gegeben :
1) Wenn Wein , der fih niht im freien Bertebr ,

mithin noch unter Zollcontrole befindet , in
das Großherzogthum eingefuͤhrt oder durch

122
127

98
110



XVII

Nro . Seite
1160 daſſelbe weiter verfuͤhrt wird , fò kommen die durch
1180 die Zollgeſetze vorgeſchriebenen und von der Zoll—⸗

verwaltung zu handhabenden Controlmaaßregeln
in Anwendung .

2) Sft der Wein im freien Verkehr , ſo finden fol⸗
gende Beſtimmungen ſtatt :

a ) wird er an der Grenze des Großherzogthums
gegen Vereinsgebiet eingefuͤhrt , ſo muß der
Fuͤhrer des Transports ſolchen bei dem Acciſor
des zuerſt beruͤhrt werdenden badiſchen Orts
anmelden , demſelben den von der Steuer - oder

Zollſtelle des Verſendungsorts beglaubigten
Frachtbrief oder deſſen Duplikat abgeben , und ,
falls der Wein nicht zur Einlage in dem An⸗

meldungsorte beſtimmt iſt , einen Transport⸗
ſchein erheben . Der Acciſor hat den Frachtbrief
mit dem Transport zu vergleichen, den Trans⸗

portſchein auszuſtellen und in das vorgeſchrie —
bene Regiſter einzutragen .

Kommen die Transporte aus Baiern oder

Wuͤrttemberg , ſo hat der Acciſor den Fracht⸗
brief der Steuerſtelle des Verſendungsorts be⸗
urkundet zuruͤckzuſchicken , im andern Falle aber
dem Regiſter anzuſchließen .

Soll der Wein im Lande bleiben , oder doch
einige Zeit hier eingekellert werden , ſo iſt der

Transportſchein am inlaͤndiſchen Beſtimmungs⸗
ort bei der Ankunft abzugeben . Solche Trans⸗

portſcheine hat der Acciſor desBeſtimmungsorts
dem Accismanual beizulegen und mit dieſem

abzuliefern . Soll aber der Wein ohne Ein⸗

kellerung im Lande durchgefuͤhrt werden , ſo
iſt der Transportſchein beim Ausgange uͤber
die Zollgrenze dem Zollamte , ſonſt dem Acciſor
des letzten , beim Ausgange beruͤhrt werdenden

badiſchen Ortes abzugeben . Der Zollbeamte
oder Acciſor am Austrittsort vergleicht den

Transport mit dem Transportſchein , laͤßt ihn ,
wenn nichts zu erinnern gefunden wird , pafe
firen , nimmt den Transportſchein ab , und

traͤgt ihn in das Ausfuhrregiſter .

b) Wenn Schweizerwein eingeht und gegen er -
maͤßigten Zoll von 50 kr. per Zentner in
freien Verkehr geſetzt wird , ſo hat das Zollamt
einen Transportſchein , wie nach Lit , a. der

II.
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Acciſor des Eingangsortes , auszuſtellen und
wie dieſer weiter zu verfahren .

Wird aber auslaͤndiſcher Wein bei einem Zollamt
an der Grenze oder im Innern gegen Entrichtung
des tarifmaͤßigen Zolles von 13 fl . 38 / kr .

per Zentner in freien Verkehr geſetzt , ſo hat ſich
der Transportant beim weitern Transporte des

Weins mit der Zollguittung auszuweiſen , auch dieſe ,
im Falle der Einkellerung im Lande , dem Aceiſor
des Einkellerungsortes einzuhaͤndigen .

c) Geht Wein aus dem Großherzogthum nach ir⸗

gend einem anderen Lande ab, ſo hat der Trans⸗

portant beim Acciſor des Ladorts einen Ausfuhr⸗
ſchein zu erheben , und ſolchen bei der Ausfuhr
an der Zollgrenze dem Zollamt und bei der Aus⸗

fuhr an der Grenze gegen Vereinsgebiet dem Ac⸗

ckſor des letzten badiſchen Orts zu uͤbergeben .
Das Zollamt , reſp . der Acciſor des Ausfuhr⸗

ortes , vergleicht den Transport mit dem Schein
und gibt dieſen , im Falle der Wein nach Wuͤrt⸗
temberg beſtimmt iſt , oder aus einem inlaͤndiſchen
Wirthſthaftskeller herruͤhrt , dem Transportanten
beurkundet zuruͤck; im andern Fall legt er ihn dem

Ausfuhrregiſter an , welches er monatlich abliefert .
Weine , welche aus Wirthſchaftskellern ins Aus⸗

land verfuͤhrt werden , muͤſſen plombirt oder ver⸗

ſiegelt ſeyn .
Ueber die nach Wuͤrttemberg ausgehenden Weine

hat der Acciſor des Ladorts noch das durch Ver⸗

ordnung vom 31 . Dezember 1835 vorgeſchriebene
Regiſter zu fuͤhren und monatlich der Obereinneh⸗
merei oder dem Hauptſteueramt vorzulegen .

a) die Acciſoren erhalten wegen ihrer Bemuͤhung :
fuͤr Ausfuhrſcheine und deren Eintragung ins Aus⸗
fuhrregiſter von dem Ausfuͤhrenden bei Quantitä⸗
ten von 4 Ohm und mehr 4 kr . ; unter 4 Ohm
3 kr . , und fuͤr die Plombage oder Verſiegelung
fuͤr jedes Faß oder je 10 Kruͤge3 kr . z
fuͤr Ausfertigung der Transportſcheine und Ein⸗

tragung in das Regiſter aus der Steuerkaſſe fuͤr
jedes Item des Regiſters 3 kr . ;
bei Abnahme der Transport⸗ und Ausfuhrſcheine
am Ausgangsort 1 kr. per Stuͤck aus der Steuerkaſſe .

Die Zollaͤmter erhalten keine beſondere Beloh⸗

nung , ſondern nur die noͤthigen Impreſſen durch [80
die Steuerverwaltung . S ä z + W98
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105
108 ;
109

93
114

94

105
117

115

XIX

Seite
e) Bei Schweizerweinen , welche um ermaͤßigten

u
41

Eingangszoll eingebracht werden , hat das Zoll - J147
amt auf dem Transportſchein die

PeroRungeogu beuréundben : : ` 170

)
10) Die Obereinnehmereien und Haupiſtenderzöntter

haben bei der Controlirung der Weintransporte
noch Nachfolgendes beſonders zu beobachten :

Die Controlregiſter ſind genau zu pruͤfen .
Ueber die eingegangenen fremden und abgefaß⸗

ten inlaͤndiſchen Weine , welche nicht in dem Be⸗
zirk der Obereinnehmerei ſelbſt wieder eingelegt ,
oder ausgefuͤhrt werden , ſind Auszuͤge fuͤr die

betreffenden Obereinnehmereien und Hauptſteuer⸗
ämter zu fertigen , und laͤngſtens bis zum 25 . je⸗
den Monats an dieſelben abzuſenden .

Die Regiſter und erhaltenen Auszuͤge ſind
nicht mit der Monatsrechnung, ſondern erſt ,
wenn alle Poſten gepruͤft werden konnten , laͤng⸗
ſtens aber nach 3 Monaten , an das Control-
Bureau einzuſenden . Erhalten die Obereinneh⸗
mereien Auszuͤge anderer Verrechnungen ſo ſpaͤt,
daß die zur Pruͤfung erforderlichen Aecismanualien
niht mehr vorhanden find , fo find ſie der aus⸗
fertigenden Stelle zuruͤckzuſenden , welche ſie als⸗ (127dann mit Angabe der Urſache der Verſpaͤtung an 134
die Steuerdirektion vorzulegen hat 2 . 435

Die Defraubationsfålle , welche ſich bei Vergleich⸗
ung der Controlregiſter mit den Accismanualien
herausſtellen , ſind im Weinverkaufsregiſter bei der

betreffenden Ordnungszahl vorzumerken und es,
iſt beizufuͤgen , ob deßhalb aen uis eingeleiz ( 116
tet worden -~ 3 i % . 1148

Die Controlregiſter ſind in berite Faszikel
zu heften und auf dem Umſchlagbogen die Orte ,
wo nichts vorgekommen iſt , wegzulaſſen . . 116

Die Weinpreisſcheine ſo wie die Transportſcheine
für inlaͤndiſche , ein - und durchgehende Weine und
die Ausfuhrſcheine fuͤr ausgehende Weine ſind von
den Obereinnehmereien und Hauptſteueraͤmtern zu
paraphiren , fuͤr jeden Accisbezirk mit fortlaufen⸗
den Nummern zu verſehen , und es iſt daruͤber 127
ein Controlbuch zu fuͤhren 1169

Ueber die nach Wuͤrttemberg ausgehenden Weine
iſt ein Verzeichniß vierteljaͤhrlich vorzulegen , und

X
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wenn keine ſolche Ausfuhr ſtatt fand , Anzeige zu

erſtatten . $ $ $ 4 A $

110 Oer Accis⸗ und Ohmgeldbetrag bei ber erften

Einlage von Schweizerweinen , welche um er⸗

mäßigten Zoll eingehen , iſt gu verzeichnen und

eine Ueberſicht hieruͤber vierteljaͤhrig der Großh .
Zolldirektion vorzulegen , oder , im Falle keine

ſolche Weine eingegangen , davon Anzeige zu er⸗

ſtatten . In dieſe Ueberſicht ſind auch die von den

Zollamtern erhobenen Accis⸗ und Ohmgeldsbe⸗

traͤge von ſolchen Weinen aufzunehmen .

106110 Das Aufſichtsperſonal iſt angewieſen , bei Wein⸗

transporten , denen es begegnet , zu unterſuchen ,
ob das transportirte Weinquantum mit dem Preis⸗
oder Transportſchein uͤbereinſtimmt , und bei ei⸗

nem Mehrerfund den Contravenienten zur Be⸗

ſtrafung anzuzeigen . k $ : 8

A 142) Ule zum Transport von Wein dienende Faͤſſer
1166 müſſen entweder mit der im Großherzogthum vor⸗

geſchriebenen , oder mit der am auswaͤrtigen Ver⸗

ſendungs - oder Beſtimmungsort uͤblichen Eiche

verſehen ſeyn . Findet der Transport von einem

Keller zum Andern in Buͤtten ſtatt , ſo muͤſſen

auch diefe geaiht fen ioo toe è à

III . Bei Beauffichtigung der Wirthe :

99 1) Die Großh. Kreisregierungen ſind angewieſen , von

jeder ertheilt werdenden Wirthſchaftskonceſſion die

betreffende Obereinnehmerei oder das Hauptſteuer⸗
amt in Kenntniß zu ſetzen e ; ER nO

85 2) Geben Wirthſchaftskeller durch zu nahe Verbin⸗

dung mit Privatgebaͤuden , unter welchen ſich Wein⸗
keller befinden , mittelſt Nebenthuͤren , Hoͤfen,
Gaͤrten ꝛc. gu Defraudationen Gelegenheit , ſo

haben die Acciſoren der Obereinnehmerei dieß an-z

zuzeigen , auch uͤber die betreffenden Privatkeller ,
fo weit es ohne Belaſtigung der Kellerbeſitzer
moͤglichſt iſt , eine Controle zu fuͤhren 4

24 3) Bei allen Wirthen in Weinorten ſind nach beendig⸗
tem Herbſt Weinviſitationen vorzunehmen . Der

Vorrath an neuen Weinen wird mit den Dekla⸗
rationen des Wirths uͤber ſeine Einlagen waͤhrend
des Herbſtes verglichen und , wenn erſterer das

deklarirte Quantum nicht bis zu Votel deſſelben

Seite
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úberfteigt , tritt neben derNacherhebungder Steuer
keine Strafe ein . Will ein Wirth waͤhrend des
Herbſtes dem neuen Wein Alten beimiſchen , ſo
muß dieſes unter Controle und Aufzeichnung des

Acciſors geſchehen , widrigenfalls keine unosdarauf genommen wird $ 20

84 ) 4) Die Obereinnehmereien ſind zu iesitZeit befugt,
89/ in den Wirthſchaftskellern bei Verdachtsgruͤnden,
75 oder wenn ſie es ſonſt fuͤr rathſam finden , Viſi⸗

107) tationen vornehmen , auch ſonſtige Hausraͤume ,

aT
Wein verborgen ſeyn koͤnnte, unterſuchen zu

laſſen .
Alle Viſitationen ſind unter Anwohnung eines

Mitgliedes des Gemeinderaths und des verpflich⸗
teten Kuͤfers vorzunehmen .

Zur Sicherſtellung des Beweiſes bei etwa ent⸗
deckten unrichtigkeiten oder zum Vergleich mit dem
Erfund kuͤnftiger Viſitationen iſt der Aufnahms⸗
Urkunde beizuſetzen , daß die in Gegenwart der

Unterzeichneten deutlich abgeleſene Aufnahme von
dem Kellerbeſitzer im Allgemeinen und insbeſondere
hinſichtlich der Quantitaͤt und Qualitaͤt der Weine

als vollkommen richtig anerkannt werde , und es

ihm freigeſtellt worden ſey, ſtatt der Vermeſſung
mit dem Viſirſtab , eine vollſtaͤndige Vermeſſung
des Weins vornehmen zu laſſen . Dieſe Erklaͤrung
iſt von dem Kellerbeſitzer zu unterzeichnen .

Verweigert der Kellerbeſitzer die Unterſchrift ,
oder ergibt ſich Verdacht einer unterlaufenen De⸗
fraudation , ſo ſind die Weine ſogleich unter Sie⸗

gel zu legen und iſt das Amt zur Vornahme
einer gerichtlichen Weinaufnahme anzugehen ( 93

Wenn ſich bei ſolchen Viſitationen Unrichtig⸗ 4103
feiten ergeben , hat der Kellerbefiger die Soften j1121
zu tragen , im andern Falle die Steuerkaſſe „ 1133

84) 5) Ueber die Kellerviſitationen , ſowie uͤher die da⸗
89) durch veranlaßten Koſten haben die Obereinneh —⸗

mereien und Hauptſteueraͤmter , jeweils am 1ten
Maͤrz und iten September Ueberſichten vorzule⸗

gen und in denſelben die Anzahl der Wirthe in
in ihrem Bezirke zu bemerken . Die gewoͤhnlichen
Herbſtviſitationen ſind darin von den en 93
getrennt aufzufuͤhren + 103

88 6) Zur beſſeren Controlirung der Ohmgeldsrückver⸗
guͤtungen wird angeordnet , daß die Aceiſoren den
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Ohmgeldsruͤckverguͤtungsatteſtaten beiſetzen , unter

welcher Ordnungszahl im Weinkaufsregiſter das

Quantum eingetragen iſt
86) 7) Den Weineinlagen der Wirthe haben die Acci⸗

ſoren bei Strafvermeidung ununterbrochen beizu⸗

wohnen , auch der Obereinnehmerei oder dem

Hauptſteueramt monatlich einen Auszug aus dem

Controlregiſter uͤber die Patentkeller der Wirthe

vorzulegen , zugleich aber das Original zur Ein⸗

102

ſicht zu übergeben , wethes von der Obereinnehz | 97

merei mit ihrem vidit . au verfehen ift - . 1119

IV . Hinſichtlich der Weineinlagen und

Weinaufnahmen uͤberhaupt :

106 1) Zeigt ſich bei einer Weineinlage , daß das vorge⸗

T4)
Zo
91

102

fundene Quantum groͤßer iſt , als das im Preis⸗
oder Transportſchein Angegebene , ſo iſt die Steuer

von erſterem zu erheben $ à a $

2) Was unter TM. 4, von den Weinaufnahmen
in den Kellern der Wirthe geſagt iſt , findet auch

Anwendung , wenn Patent - und Privatkeller einer

Viſitation unterliegen . Werden jedoch in ein⸗

zelnen Faͤllen Weinaufnahmen noͤthig, wie z. . -

bei Eroͤffnung und Niederlegung einer Wirth⸗

ſchaft , bei Produzenten , die ihr eigenes Gewaͤchs

ausſchenken duͤrfen, ſo hat der Kellerbeſitzer die

Koſten fuͤr den Beizug der Urkundsperſonen zu

tragen . Dieſe erhalten in Staͤdten 1fl . , in Doͤr⸗

fern 40 kr . fuͤr den Tag .
Die Gebuͤhr der verpflichteten Kuͤfer wird fuͤr

131

Verrichtungen im Wohnort auf 1fl . 30 Er. und| 81
bei ſolchen , auſſerhalb deſſelben , auf 2fl . für 86

1114den Tag beſtimmt s > $

V. Hinſichtlich der Weindeklarationen :

Hinſichtlich der falſchen Weinpreisdeklarationen
der Verkaͤufer haben die Obereinnehmereien ( und
Hauptſteueraͤmter ) Verzeichniſſe über die vorge⸗
kommenen Faͤlle zu fuͤhren und auf die Beſtra⸗

fung zu wachen . Wird ein Weinverkaͤufer in

einem Obereinnehmereibezirk denunzirt , in wel⸗

chem er nicht wohnt , ſo iſt die betreffende Ober⸗

einnehmerei gehalten , von dem ergangenen Er⸗

kenntniß der Obereinnehmerei ſeines Wohnorts
Nachricht zu geben à Q



XXIII

D. Weinhandlungspatente und Conrtole

der Patentkeller .

Nro . Seite

119 1) Weinhaͤndler , welche in dieſer Eigenſchaft der

Gewerbſteuer unterliegen und nur Weinhandel im

Großen treiben , zahlen weder bei dem Ankauf noch
bei dem Verkauf Acciſe ; ſie duͤrfen aber nicht auf -
fer bem Reif verkaufen . 3 132

1252 ) Jeder patentiſirte Weinhaͤndler hat fúr feine
126/ eigene Weinconſumtion ein jaͤhrliches Accisaver⸗

128 \ fum von 3 fl . 20 fr . zu bezahlen , daf fich für
129l jeden maͤnnlichen Tiſchgenoſſen uͤber 18 Jahre um
60 50 kr. , und fuͤr jeden weiblichen Tiſchgenoſſen uͤber
135) 18 Jahren um 25 kr . erhoͤht.

Landwirthe , wenn ſie auch mehrere Dienſtboten
haben , zahlen nur fuͤr einen maͤnnlichen und einen

weiblichen ; Poſthalter hinſichlich ihrer Poſtknechte
nur fuͤr eine Perſon . Handwerksgeſellen kommen

nicht in Anſatz , mit Ausnahme der Kuͤfergeſellen .
Die Gehuͤlfen und Lehrlinge der Kaufleute , Apo⸗
theker und Foͤrſter aber , wenn ſie uͤber 18 Jahre
alt ſind , kommen als Tiſchgenoſſen in Anrechnung . ⸗
Ein Weinhaͤndler , der an verſchiedenen Orten Pa⸗
tentkeller hat , muß fuͤr jedes Patent das Accis⸗
averſum mit 3 fl . 20 kr bezahlen .

Auch Produzenten , welche Weinhändler ſind ,
zahlen das volle Averſum fuͤr ſich und ihre Tiſch⸗
genoſſen . Pflegſchaften , Kirchenverrechnungen , Kor⸗

porationen ꝛc. ſind demſelben gleichfalls unterwor⸗
fen . Das Conſumtionsaverſum iſt jedesmal fuͤr
das ganze Jahr zu entrichten , wenn auch der

Weinhandel im Laufe des Jahrs erſt anfaͤngt oder

aufhoͤrt .
|Wirthe haben weder von patentifirten Wirth -

ſchaftskellern , noch fúr andere Patentkeller , welche
ſie im Orte , wo ſie Wirthſchaft treiben , beſitzen ,
das Weinconſumtionsaverſum zu bezahlen , wohl
aber von Patentkellern in anderen Orten .

122) 3) Wer ein Patent zum Weinhandel erhalten will ,

133 ( hat ſich um daſſelbe im Laufe des Monats Noz

1370
vember jeden Jahrs bei dem Ortsvorſtand zu mel⸗

138 ) den . Auch im Laufe des Steuerjahrs ſteht es Je⸗
dem frei , ſich als Weinhändler zu deklariren , oder

wenn er bereits ein Patent beſitzt , eines fuͤr eine

q

191
192
194
195
198
202
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hoͤhere Klaſſe zu verlangen . Nur muß er in die⸗
ſen Faͤllen die Steuer von dem neuen oder erhoͤh⸗
ten Patente fuͤr das ganze Jahr bezahlen. Der
Ortsvorſtand nimmt die Deklaration in das vor -
geſchriebene Regiſter auf und fertigt das Wein⸗

handlungspatent aus . Die Keller , welche ein Wein⸗
haͤndler zu ſeinem Patent benutzen will , muß er
nach Straße und Hausnummer bei der Deklaration

angeben , ebenſo wenn im Laufe des Jahrs das
Patent auf andere Keller uͤbergehen ſoll .

Keller , die im Patent nicht bezeichnet ſind , gel⸗
ten nicht als Patentkeller und unterliegen allen ge⸗
ſetzlichen Folgen dieſes Grundſatzes . Wer auſſer⸗
halb ſeines Wohnorts ein Patent verlangt , muß
Jemand , der am Ort des Weinlagers ſeinen
gewoͤhnlichen Wohnſitz hat , mit der Deklaration
beauftragen .

Jedem Landeseinwohner darf ein Patent ertheilt
werden , mit einziger Ausnahme der landesherr⸗
lichen , ſowie der allgemeinen und Local - Stiftungs⸗
Verwalter , wenn ſie Weinkeller unter ſich haben ,
und der Obereinnehmer .

Ausländern fann nur dann ein Patent ertheilt
werden , wenn ſie ein eigenesEtabliſſement i im Lande
haben und einen ſich beſtaͤndig im Lande aufhalten⸗
den Geſchaͤftsfuͤhrer .

Das Patent gilt nur fuͤr den Deklaranten , und
Niemand darf auf das Patent eines Dritten Wein⸗
handel treiben , Erben ausgenommen , ſo lange
das Weinlager unvertheilt bleibt . Mehrere Per⸗
ſonen zuſammen koͤnnen, wenn ſie auch einen ge⸗
meinſchaftlichen Keller haben, kein Patent in Ge⸗

meinſchaft erhalten , auſſer im Falle einer wahren

offenen Handelsgeſellſchaft , wo es auf die Com -
Pagnie ausgeſtellt wird.

Das Patent iſt nur für den Ort guͤltig , wo
ſich der Weinhaͤndler als ſolcher deklarirt hat .
Wer in mehreren Orten Weinhandel treiben will ,

Seite

muf für jeden Ort ein beſonderes Patent loͤſen .
Fuͤr die Deklaration ſind dem Ortsvorſtand 6 kr.

und eben ſoviel fuͤr das Patent zu zahlen ; die

doppelte Gebuͤhr , wenn die Deklaration nach Ab⸗
lauf der beſtimmten Friſt geſchieht .

Verlegt ein Patentbeſitzer im Laufe des Jahrs
ſeinen Wohnort , ſo wird das Patent des fruͤhern

Wohnorts eingezogen/ fuͤr den neuen ein anderes
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Patent ausgeſtellt und die Gewerbſteuer, wie in
andern Faͤllen bei Wohnortsveraͤnderungen der
Gewerbſteuerpflichtigen behandelt .

Die Patente werden nach folgenden 9 Klaſſen
ertheilt :
I. Klaſſe fuͤr ein Weinlager von 1 bis 10 Fuder
II. 1: " 10 + 20 1

III . n 1 r tı +” 20 "n 40 1i
IV. 1 1 " t tt 40 n 60 t

V. 1 r n " ” 60 n 80 +
VI . „ 7 n 80 " 10 "
VI . , non 1 „ 100, , 140 „
VI , n n m „ 140 , 180 „
IX. „ 180 und mehr . (177DieBerzeichniſſe úber die Deflarationen haben )199
die Ortsvorſtaͤnde am 1. Dezember den 0 203
zu übergeben e 4 3 $ 4 204

122 4) Die durch die Klaſſe des Patentë auëgebridte
Grofe des Weinlagers darf der Regel nach in
keinem Zeitpunkt uͤberſchritten werden . Bei Wein⸗
haͤndlern , welche Produzenten oder Gefaͤllbezieher
ſind , darf jedoch der Weinvorrath das patentmaͤ⸗

fige Quantum vor dem Herbſt des Steuerjahrs
um den Betrag des eigenen Erwachſes oder Ge—
faͤllbezugs vom vorhergehenden Herbſt , nach dem
Herbſt des Steuerjahrs um den oben bemerkten
Betrag und den Erwachs oder Gefaͤllbezug des
Herbſtes vom laufenden Jahr uͤberſteigen . 44177

5) Wer in der geſetzlichen Friſt nicht deklarirt ,
daß er den Weinhandel fortſetzen wolle , deſſen
Weinlager wird am 1. Mai aufgenommen , und
es wird von dem Vorrath die Acciſe erhoben ,
wobei aber den Produzenten und Gefaͤllbeziehern
der Erwachs reſp . Gefaͤllbezug vom
nen Herbfte frei bleibt ~ SEU

6) Wirthe onnen auf beſondere Keller ii auf
ihre Wirthſchaftskeller ein Patent verlangen , im
letztern Fall haben ſie von allen Einlagen , wie
auch ſonſt , Ohmgeld und Aceiſe zu bezahlen . Beim
Verkauf von Wein im Großen aus dem patenti⸗

men Wirthſchaftskeller in das Ausland erhãlt
der Verkaͤufer die Acciſe und das Ohmgeld zuruͤck;
beim Verkauf im Großen an Inlaͤnder dagegen
erhaͤlt der Verkaͤufer die Ohmgeldsruͤckverguͤtung
und der Kaͤufer bleibt gecisfrei 8 EIT
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136

S
) Wirthe koͤnnen in Orten , wo ſie Wirthſchaft
treiben , nur reine Wirthſchaftskeller , oder pa⸗
tentiſirte Wirthſchaftskeller oder neben dem

Wirthſchaftskeller beſondere Patentkeller beſitzen .
Sie duͤrfen nebenbei keinen Privatkeller haben ,
wohin fie Weine nur gegen Entrichtung der Ae—
ciſe einlegen . Den Nichtwirthen iſt dieſes aber

eite

unverboten , wie auch Wirthen fuͤr andere Orte , 193
wo ſie nicht wirthen S 2 ` . ( 202

121 8) Den Wirthen werden Weinhandlungspatente
auf beſondern Keller nur ertheilt , entweder wenn
nachgewieſen iſt , daß der Transport des Weins
aus dem Patent - in den Wirthſchaftskeller nur
uͤber die offene Straße ſtatt finden kann , oder
wenn Wirthſchaftskeller und Weinhandlungskel⸗
ler wenigſtens durch eine Wand getrennt ſind
und verſchiedene Eingaͤnge haben , auch in die⸗
ſem letztern Falle wenigſtens ein Patent V. Klaſſe

geldͤst werden will .
Die Ortsvorſtaͤnde duͤrfen den Wirthen kein

Patent auf beſondere Weinhandlungskeller aus⸗
fertigen , bevor die Deklaration mit Bericht uͤber
die Lage des Kellers ꝛc. der Obereinnehmerei
vorgelegt und von der Steuerdirection hierauf
die Ermaͤchtigung zur Ausfertigung des Patents
ertheilt iſtt s iiho .

) 9) Wirthe duͤrfen in ihre abgeſonderte Patent⸗
keller bei Strafvermeidung keine Weine einlegen
oder aus denſelben abfaſſen ohne Anweſenheit
des Acciſors .

Die Acciſoren haben uͤber dieſe Einlagen und

Abfaſſungen ein Controlregiſter zu fuͤhren und

jaͤhrlich am letzten April abzuſchließen . Am
1. Mai ſind die Vorraͤthe im Patentkeller auf⸗
zunehmen und iſt daruͤber eine Aufnahmsurkunde
aufzuſtellen . Hierauf wird nach dem Control⸗
regiſter die Abgangsberechnung aufgeſtellt . Zu
dieſem Behufe iſt vom erſten Monat des ver⸗
floſſenen Steuerjahrs an, der Vorrath zu berech—⸗
nen , wie er am Schluſſe jedes der 12 Monate
beſtanden hat , ſofort aus der Summe der Durch⸗
ſchnitt zu ziehen , und von dieſem , als dem mitt⸗
leren Vorrath des Jahrs , der normativmaͤßige
Jahresabgang zu beſtimmen .

Dieſer beträgt , Zehrung und Hefe mit gerech⸗

176
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net , ſechs Prozent jaͤhrlich. Wird der alſo er⸗
mittelte Abgang vom Vorrathe nach dem Ab⸗
ſchluß des Controlregiſters abgezogen , ſo ergibt
ſich der Vorrath , wie er wenigſtens betragen

ſollte. Iſt er nach dem Ergebniß der Aufnahme
geringer , alſo der wirkliche Abgang groͤßer als
der Normativmaͤßige , fo ift von dem Minder -
betrage des wirklichen Vorraths gegen den Vor⸗
rath , wie er haͤtte ſeyn ſollen , die Aeciſe und
das Ohmgeld zu entrichten , vorbehaltlich der
Strafen , wenn eine Defraudation erwieſen wird .

Wo die Einlage groͤßtentheils aus neuen Wei⸗
nen beſtanden hat , iſt die Steuerdirektion er⸗
maͤchtigt , den Abgang nach, genauer Erwaͤgung
der Verhaͤltniſſe bis auf 10 % zu erhoͤhen.

Findet gar kein oder ein unverhaͤltnißmaͤßig
geringer Abgang oder gar ein Ueberſchuß ſtatt ,
ſo iſt der Patentbeſitzer wegen vermuthlicher heim⸗
liher Einkellerung in Unterſuchung zu ziehen . (172

Die Faͤſſer in den Patentkellern der Ee 190
muͤſſen nach dem Landesmaaß geeicht ſeyn 205

E . Strafbeſtimmungen .

Auf den Fall der Uebertretung vorſtehender Vor⸗
ſchriften der Accis - und Ohmgeldgeſetze ſind nach⸗
folgende Strafbeſtimmungen gegeben :

IJ. Straf fätz e. Es werden beſtraft :

tł) der Conſument

19) a) wenn er Wein im Orte der Einkellerung ab-
143 faßt ünd nicht vor der Abfaſſung aus bem { 23

Keller des Verkaͤufers veraceist , oder . - SVIS

142 b) wenn er Wein anbdermwârts her ( das ift niht aus
dem Orte der Einkellerung ſelbſt ) bezieht und
nicht vor der Einkellerung veraccist , oder 211

155 o) wenn er den Preis ſeines Weins zu nieder

deklarirt ,
im erſten Fall mit dem vierfachen, im zwei⸗
ten Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall
mit dem zwoͤlffachen , im vierten und in je⸗
dem weiteren Falle mit dem zwanzigfachen
Betrag der defraudirten Acciſe . 122
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Yder Wirth und Weinſchankberechtigte ,

19} a) wenn er Wein im Orte der Einkellerung ab⸗

143 | faßt und nicht vor der Abfaſſung aus dem Keller 23

des Verkaͤufers veraceist und verohmgeldet , oder ( 213

150} b) wenn er Wein anderwårts her bezieht und ein -

155 kellert oder auch nur die Faͤſſer abladet , ohne den

Acciſor herbeigerufen zu haben ,
im erſten Fall mit dem vierfachen , im zwei⸗
ten Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall
mit dem zwoͤlffachen , im vierten und in jedem
weiteren Falle neben dem 20fachen Betrag der

defraudirten Accis - und Ohmgeldabgabe mit
einer Geldſtrafe von 50 fl . bis 150 fl . , oder
einer buͤrgerlichen Gefaͤngnißſtrafe von 2 bis ( 219
4 Wochen $ Š ¿ 1223

155 ) c) wenn er den Preis feines Weins gu nieder de

1550 klarirt , oder feine fremde Weine nicht als ſolche ,
oder inlaͤndiſche und auslaͤndiſche gewoͤhnliche

Weine als Obſtwein angibt ,
im erſten Fall mit dem vierfachen , im zweiten

Fall mit dem achtfachen , im dritten Fall mit
dem zwoͤlffachen , im vierten und in jedem wei⸗
teren Fall neben ' dem 20fachen Betrag der durch
die unrichtige Deklaration unterſchlagenen Ac-
cis⸗ reſp . Ohmgeldabgabe mit einer Geldſtrafe
von 50 fl. bis 150 fl . oder einer buͤrgerlichen ( 222

Gefaͤngnißſtrafe von 2 bis 4 Wochen . Fa

34) d) wenn er in Weinorten zur Herbſtzeit neuen
154] Wein aus der eigenen oder einer angrenzenden

Gemarkung eingelegt , das den Tag uͤber einge⸗
legte Quantum je am Abend deklarirt hat , und
die fuͤr ſolche Falle nah Vollendung des Herb -
ftes- angeordnete Aufnahme des Kellervorraths
zu erkennen gibt , daß dieſer mindeſtens ein Zehntel
mehr betraͤgt , als das deklarirte Quantum , `

neben Nachzahlung der zu wenig entrichteten
Accis - und Ohmgeldabgabe mit einer dieſer
Abgabe gleichkommenden Ordnungsſtrafe , vor⸗
behaltlich der Defraudationsſtrafe , wenn nach⸗
gewieſen wird , daß die unrichtige Deklaration ( 27
der Einlage mit Vorbedacht geſchehen iſt . 221

e) wenn er einen patentiſirten beſonderen Wein⸗
handlungskeller beſitzt , und
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ohne vorher den Acciſor herbeigerufen zu haben ,
mit einer Strafe von 15 fl . fuͤr den erſten ,
30 fl . fuͤr den zweiten und je weiteren 15 fl .
fuͤr jeden weiteren Contraventionsfall .

155 6) den aus dem Patentkeller abgefaßten Wein in
den Wirthſchaftskeller , oder in ſein Wirthſchafts —
gebaͤude oder in das Haus eines Dritten bringt ,
ohne vorher den Acciſor herbeigerufen und in den
beiden erſten Faͤllen Acciſe und Ohmgeld entrich —⸗
tet zu haben ,

mit dem Verluſte des Rechts zum Patent auf
einen beſonderen Weinhandlungskeller und in
den beiden erſten Faͤllen uͤberdieß mit der De⸗

fraudationsftrafe ( Lit . . ) $ $ 3

155) 3) Wer opne zur Wirthſchaft oder zum
1571 Weinſchank berechtigt zu ſeyn , Wein

im Kleinen verkauft ,
mit der unter 2, b. angegebenen Defrauda⸗
tionsſtrafe , die nie unter 3 fl. und — wenn
der Uebertreter ein Kuͤfer iſt , nie unter 6 fl .
betragen darf und neben welcher Strafe auch
die Polizeiſtrafe gegen Ueberſchreitung der Ge⸗

werbsbefugniſſe und die Winkelwirthſchaften
ſtatt findet > $ x . > >

149 4) Der Weinhaͤndler
a) wenn er die Groͤße des Weinlagers uͤberſchrei⸗

tet , das er nach ſeinem Patent haͤtte halten duͤrfen,
mit dem vierfachen Betrag der Steuer , die

nach dem wirklichen Beſtande des Weinlagers
weiter zu entrichten geweſen waͤre $

151 ) ' wenn er gum Behufe der Beftimmung des UAc-

cisaverſums fuͤr die Weineonſumtion in ſeiner

Haushaltung die Zahl ſeiner Tiſchgenoſſen zu
gering angibt ,

mit dem vierfachen Betrag der Steuer , um

welche in Folge der irrigen Angabe das Aver⸗

ſum zu nieder angeſetzt wurde $ `

149 €) wenn er fih erft nah dem geſetzlichen Termin

fúr Fortſetzung des Weinhandels erklaͤrt ,
mit 8 fl . , wenn die Erklaͤrung noch vor dem

Erſcheinen des Acciſors zur Weinaufnahme ſtatt

gefunden hat , mit 7fl . 30 kr. aber im andern Fall 2

143 d) wenn er an Perſonen ſeines Wohnorts Wein

Sei
147 d) Wein in denſelben einlegt oder daraus abfaßt ,
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abgibt , ehe ihm vom Kaͤufer die Quittung uͤber
die entrichtete Abgabe oder , im Fall dieſer Wein⸗
haͤndler iſt , das Weinhandlungspatent vorge⸗
wieſen wurde ,

mit einer Strafe von 15 fl.

5) Der Weinverkaͤufer ,
142 a) wenn er den Preis des verkauften Weins zu

nieder deklarirt ,
mit dem zweifachen Betrag der durch ſeine
unrichtige Angabe dem Staate entgangenen
Acciſe , bei jeder Wiederholung unter Verdopp⸗
lung des vorhergegangenen Strafgrads

b) wenn er als Weinproduzent einem andern

Weinproduzenten , der nicht zugleich Weinhaͤnd⸗
ler iſt , im Herbſte Moſt verkauft und dieß dem

Aeciſor anzuzeigen unterlaͤßt ,
mit der nah Sag 1, c. den Confumenten
treffenden Strafe .

6) Der Kuͤfer ,
142 a) wenn er bei Accispflichtigen Wein in den Kel⸗

ler laͤßt, ohne daß ihm die Accisquittung vor⸗

gewieſen wurde ,
mit dem zweifachen Accisbetrag -~

142 b) wenn er an der Labftâtte den. geladenen Wein

abgehen laͤßt, ohne daß der Weintransportant
mit dem vorgeſchriebenen Transportſcheine verz
ſehen iſt ,

mit dem einfachen Aecisbetrag . `
147 €) wenn er fih gu Weineinlagen in beſondere

Weinhandlungskeller der Wirthe oder zu Abfaſ⸗
ſungen aus ſolchen Kellern gebrauchen laͤßt, ohne
daß der Acciſor herbeigerufen wurde ,

mit 15 fl . fuͤr den erſten , 30 fl . fuͤr den zwei⸗
ten und je weiteren 15 fl . fuͤr jeden weitern
Contraventionsfall à $ š $

7) Der Weintransportant ,
116 a) wenn er Wein transportirt , ohne die vorge -

Seite
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ſchriebene Transporturkunde erhoben zu haben , oder 155
142) b) wenn er Wein in Faͤſſern transportirt , die
158| weder mit der im Großherzogthum vorgeſchrie⸗

benen , noch mit der im auswaͤrtigen Verſendungs⸗
oder Beſtimmungsort uͤblichen Eiche verſehen ſind ,

mit einer , dem einfachen Accisbetrag gleich⸗212
kommenden Strafte J½1226=
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116 e) wenn er die vorgeſchriebene Urkunde zwar er⸗

hoben , aber auf dem Transporte nicht bei ſich
hat , oder , t Š $ : * $

158 d) wenn er Wein im Lande einfellert , ohne dem
Acciſor des Einkellerungsorts den Transport -
ſchein unmittelbar vor der Einlage abgegeben
zu haben , oder $ é 4 $ 8

158 e) wenn er Wein durch - oder ausfuͤhrt , ohne dem
Aceiſor des letzten badiſchen Ortes den Transport⸗
oder Ausfuhrſchein unmittelbar vor der Ausfuhr
abgegeben zu haben , oder

156 f) wenn er bei intândifhem Wein , den er — um

Abnehmer dafuͤr zu ſuchen — verführt hat , den
vom Aeeiſor des Einlageorts wieder zuruͤck er⸗

haltenen Transportſchein dem Aceiſor des Ab⸗

gansortes nicht abliefert ,
mit 1 fl . 30 kr , im Falle Lit . d. in der Vor⸗

ausſetzung , daß nicht die Defraudationsſtrafe
ſelbſt verwirkt iſt A 5 5 ó X

8) Der Accifor ,
159 a) wenn er ſich bei Ausmittelung des Kaufpreiſes

der in ſeinem Bezirke verladen werdenden Weine
eine Nachlaͤſſigkeit zu Schulden kommen laͤßt und

hiernach die Preisbeſcheinigung unrichtig wird ,
mit 3 bis 5 fl . $ 8

162 b) wenn er bei Perſonen , die nicht zum Kleinver⸗

kauf berechtigt ſind , einen Preisſchein fuͤr Quan⸗
titäten unter dem erlaubten Maaße ausfertigt ,
mit 1 fl . 30 kr . 5 $ $ 3 j

165 c) wenn er den Weineinlagen der Wirthe nicht
ununterbrochen anwohnt ,

mit 7 fl . 30 kr . KEY K % $

164 d) wenn er die Weineinlage in Wirthſchaftskeller ,
oder auch nur die Abladung der Faͤſſer zugibt ,
bevor der Wein aufgenommen , die Abgabe er⸗

hoben und die Quittung hiefuͤr verabfolgt iſt ,
mit 7 fl . 30 kr. bis 15 fl . , auch mit Straf⸗

*

ſchaͤrfung im Wiederholungsfall . E Ea

163 e) wenn er geftattet , dağ von dritten Perſonen
in Keller innerhalb eines Wirthſchaftsgebaͤudes
Wein eingelegt wird , ohne daß Aeeis und Ohm⸗

geld entrichtet , oder die Befreiung von dieſen
Abgaben beſonders zugeſtanden waͤre, oder wenn

156
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er geſtattet , daß , wenn dritte Perſonen auf Kel⸗

ler innerhalb eines Wirthſchaftsgebaͤudes Patente

erlangen , hiefuͤr nicht die naͤmlichen Bedingun⸗

gen , wie beim Wirthe eingehalten werden ,

mit 1 fl. 30 kr. bis 7 fl . 30 fr, ; w230

166 £) mwenn er fih bei der Controlirung der beſonde⸗

ren Weinhandlungskeller der Wirthe eine Nadz
`

läſſikeit zu Schulden kommen laͤßt
mit einer Ordnungsſtrafe bis zu 15 fl . und

geeigneten Falls mit Dienſtentlaſſung . 232

161 g ) wenn er ſich im Einziehen der Weintransport⸗

urkunden oder in Fuͤhrung der Regiſter hieruͤber

nachlaͤſſig oder unordentlich benimmt ,

mit 1 fl . 30 kr. bis 7 fl. 30 kr. à . 229

Nro .

1. Näͤhere Beſtimmungen wegen Anwen⸗

dung dieſer Strafſaͤtze :

145 1) Die bei den Defraudationen eintretende Steige⸗

rung der Strafe in Wiederholungsfaͤllen haͤngt

nicht von der Zahl der Defraudationen , ſondern

vielmehr von der Zahl der Straferkenntniſſe ab 214

146 2) Auf die feit den früheren Defraudationen umlau⸗

fene Beit wird aber dabei keine Nuͤckſicht genommen

143 3) Neben den in Defraudationsfaͤllen eintretenden

Strafen des mehrfachen Aecis - und reſp . Ohm⸗

geldsbetrags iſt vom Defraudanten jedesmal auch

der einfache Aceis⸗ und reſp . Ohmgeldsbetrag zu

` erheben +» ; 0 213

143) ): Die Anzeige úber ben Empfang abgabepflich⸗
148| tiger Weine vor deren Einkellerung muß dem Aeei⸗

ſor gemacht werden , bevor die Faͤſſer abgeladen

ober die Weinfuhren in verſchloſſene Hoͤfe einge⸗

laſſen werden . Wenn der Weinempfaͤnger die

Do
abladen oder die Weinfuhren in nidt of-

en ſtehende Hoͤfe einfuͤhren ließ , ehe der Steuer⸗

erheber herbeigerufen wurde , ſo iſt die Abſicht 213

zu defraudiren als hergeſtellt zu betrachten . 216

w—or
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